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§ 1 Einführung

„Ein allgemeines Beschlussrecht wäre der Kracher“, äußerte der Heidelberger
Zivilrechtslehrer Stefan Geibel auf dem 72. Deutschen Juristentag,1 nachdem sich
die Diskussion in der Abteilung „Wirtschaftsrecht“ schon einige Stunden um die
„pathologischen Fälle“ im Beschlusswesen gedreht hatte und die in Leipzig ver-
sammelten Gelehrten immer wieder vom prozessrechtlichen Beschlussmängelrecht
auf den Beschluss als Rechtsgeschäft zurückkamen.

Als im April 2020 die Expertenkommission dem Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz ihren Gesetzentwurf zur Modernisierung des Personen-
gesellschaftsrechts (MoPeG) vorlegte, wurde ein ähnlicher Wunsch dokumentiert.
So sei eine generelle Regelung zum Recht der Beschlüsse, etwa zum Zustande-
kommen des Beschlusses und zur Behandlung der Stimmabgaben, wünschenswert.

Nur: Ein solch allgemeines Beschlussrecht gibt es nicht, gab es in den Rechts-
ordnungen, auf denen das deutsche Bürgerliche Recht fußt, auch noch nie, ist ferner
bei vielen europäischenNachbarn nicht anzutreffen undwird es in absehbarer Zeit im
deutschen BGB wohl auch nicht geben. Auch der genannte Vorschlag eines MoPeG
spart eine allgemeine Beschlusslehre aus.

Dabei ist der Bedarf immens. Gemeinschaften und Verbände werden regelmäßig
durch Kollektivorgane2 organisiert, in denen Entscheidungen häufig mit der Mehr-
heit3 der Stimmen getroffen werden. Dies erleichtert die Verwaltung im Alltag, aber
auch die Entscheidungsfindung bei strittigen Themen, und kann dieAlternative zum
Vertrag darstellen, der nur bei Willensübereinstimmung aller Beteiligten entstehen
kann. So ist oder kann das etwa der Fall sein bei bürgerlich-rechtlichen Kollektiv-
organen wie dem mehrköpfigen Vereinsvorstand (§ 28 BGB), der Wohnungsei-
gentümerversammlung (§ 25 Abs. 1 WEG4) und dem Verwaltungsbeirat (§ 29

1 Geibel, 72. DJT, Band II/2.
2 K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2002, § 15 I 1 a. Grundlegend zu Organen in

Verbänden Schürnbrand, Organschaft im Recht der privaten Verbände, S. 42. Der Begriff der
„kollektiven“ Zusammensetzung in den Organen wird schon bei v. Gierke, Deutsches Privat-
recht I, 1895, S. 498 verwendet. Ausführlich zur Terminologie noch in § 2 II.

3 Schon früh das „Majoritätsprinzip“ als einen Grundsatz erkennend v. Gierke, Deutsches
Privatrecht I, 1895, S. 501; daraus leitete auch Baltzer, Der Beschluss als rechtstechnisches
Mittel organschaftlicher Funktion im Privatrecht, S. 15 die Bedeutung des Beschlusses für den
Rechtsverkehr ab.

4 Nach demWohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG-RegE vom23.03.2020)
soll in § 25 Abs. 1 WEG-E nun ein generelles Mehrheitsprinzip verankert werden. „Die
Wohnungseigentümerversammlung soll als zentraler Ort der Entscheidungsfindung aufge-
wertet werden“, S. 2, was in der Tat so wäre, da der Verband für die Verwaltung des ge-



WEG), gesellschaftsrechtlichen Kollektivorganen wie der Hauptversammlung
(§ 133 Abs. 1 AktG), der Generalversammlung (§ 43 Abs. 2 GenG), der Gesell-
schafterversammlung der GmbH (§ 47 Abs. 1 GmbHG), dem aktien- bzw. genos-
senschaftsrechtlichen Aufsichtsrat oder jenem bei der GmbH (§ 52 GmbHG), und
häufig auch in der OHG und KG (§§ 119 Abs. 2,5 161 Abs. 2 HGB), imÜbrigen aber
auch bei verfahrensrechtlichen Kollektivorganen wie dem Gläubigerausschuss und
der Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren (§§ 72, 76 Abs. 2 InsO).

Das führt allerdings zu einem merkwürdigen Befund. Auf der einen Seite kom-
men Beschlüsse in Kollektivorganen jeden Tag tausendfach zur Anwendung, auf der
anderen Seite geben sich die Privatrechtswissenschaftler von den ersten Entwürfen
zum BGB bis hin zur Gegenwart damit zufrieden, dass das fragmentierte Be-
schlusswesen im Privatrecht immer noch ein bunter Flickenteppich ist.6 Wer heut-
zutage fragt, wie ein Beschluss zustande kommt, wird unterschiedliche Antworten
erhalten, je nachdem, ob etwa ein Kollektivorgan der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer, der GmbH oder der AG betrachtet wird. Wer wissen will, ob bei
der Beschlussprozedur Stellvertreter und Boten eingesetzt werden können, wird je
nach Kollektivorgan so unterschiedliche Antworten erhalten, dass völlig aus dem
Blick gerät, dass die rechtsgeschäftlichen Fragen eigentlich dieselben sind. Das
Ergebnis dieser Rechtszersplitterung ist, dass nicht einmal ein Teilgebiet der
Rechtsgeschäftslehre beim Beschluss geklärt ist. Statt dogmatischer Stabilität, wie
sie sonst der Rechtsgeschäftslehre des BGB zu eigen ist, bestehen beim Be-
schlusswesen in vielen Bereichen Rechtsunsicherheiten – vom Recht der Bedin-
gungen über die Willensmängel bis hin zum Minderjährigenschutz, ganz zu
schweigen von komplexen Figuren wie dem Beschluss zulasten Dritter, dem schil-
lernden Negativbeschluss und der geheimen Stimmabgabe.

Hinzu kommt, dass sich aufgrund des „beschlussrechtlichen Vakuums“ im BGB
über Jahre Lehrmeinungen verfestigen konnten, wie etwa jene von den schwebend
unwirksamen Beschlüssen oder die jüngere Lehre vom Beschluss als hybrides
Rechtsgeschäft, die bei Lichte betrachtet in der Rechtsgeschäftslehre Fremdkörper
darstellen. Es braucht schließlich nicht zu verwundern, dass die Verzahnung des
Beschlusses als bürgerlich-rechtliches Rechtsgeschäft mit dem zivilprozessualen
Beschlussmängelrecht kaum gelingen kann, wenn schon das rechtsgeschäftliche
Fundament auf tönernen Füßen steht.

meinschaftlichen Eigentums zuständig wäre (§ 18 Abs. 1 WEG-E) und die Verwaltung durch
Beschlussfassungen erfüllt wird (§ 19 Abs. 1 WEG-E). Ferner kann die Wohnungseigentü-
merversammlung jederzeit Verwaltungsaufgaben des Verwalters ansichziehen (§ 27 Abs. 2
WEG-E, RegE S. 86) und hierüber durch Beschluss entscheiden. Diese Rückholkompetenz ist
typisch für das Verbandsrecht und insbesondere im GmbH-Recht bekannt, vgl. Bitter/Heim,
Gesellschaftsrecht, 5. Aufl. 2020, § 4 Rn. 107.

5 § 119 Abs. 2 HGB ist zunächst eine Auslegungsregel (Lieder, in: Oetker, HGB, 6. Aufl.
2019, § 119 Rn. 1) und setzt die Möglichkeit einer Mehrheitsentscheidung voraus.

6 Für das Beschlussmängelrecht spricht auchK. Schmidt, in: FS Stimpel, 1985, 217, 220 von
einem „systemlos zusammengestückelten Flickenteppich“.
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Wäre es da in der Tat nicht ein großer Fortschritt, wenn das allgemeine Be-
schlussrecht so in die Rechtsgeschäftslehre des BGB integriert werden könnte, dass
zu all diesen Fragen bei all den genannten Kollektivorganen die Antworten aus dem
Bürgerlichen Gesetzbuch selbst abgeleitet würden, mithin ein allgemeines Be-
schlusswesen de lege lata und damit aus eigener Kraft entwickelt werden könnte?

Der Leidensdruck, endlich mit einem allgemeinen Beschlussrecht voranzu-
kommen, hat in jüngerer Zeit erheblich zugenommen.Wie so oft waren es Fragen der
persönlichen Haftung und damit des Schuldrechts, die Katalysator für eine
Rechtsentwicklung waren. Über viele Jahrzehnte herrschte in Deutschland die
Meinung vor, dass ein jeder Organwalter frei ist, in einem Kollektivorgan nach
Belieben so abzustimmen, wie er es persönlich für richtig hält.7 Diese Sichtweise
wird gelegentlich auch heute noch als Freiheit der Stimmausübung bezeichnet8 und
galt für die Abstimmung in einer Wohnungseigentümerversammlung9 genauso wie
für die Abstimmung in einer Gesellschafterversammlung, einer Gläubigerver-
sammlung10 oder im Aufsichtsrat11. In den letzten Jahren hat sich jedoch in einigen
Rechtsgebieten, voneinander unabhängig und bislang noch wenig analysiert, eine
Auffassung entwickelt, wonach der Einzelne – unabhängig vom Stimmverhalten der
anderen Organwalter12 – für sein Stimmverhalten persönlich verantwortlich ist, der
Einzelne für sein Stimmverhalten also persönlich haftet und sein Stimmverhalten im
Nachhinein von Gerichten „korrigiert“ werden kann.13

7 Sowie selbstverständlich etwa nochBGH,Urt. v. 24.04.1958 –VII ZR194/57,NJW2001,
3339, 3342 („abzustimmen, wie er es für richtig hält“); BGH, Urt. v. 12.04.2016 – II ZR 275/14,
NZG 2016, 781 („…kann [der Gesellschafter] [seine Zustimmung] zu einer vorgeschlagenen
Maßnahme verweigern, selbst wenn seine Beweggründe dafür sachwidrig und unverständlich
erscheinen“); ebenso KG, Beschl. v. 30.11.1990 – 24 W 3939/90, NJW-RR 1991, 402 („Die
Wohnungseigentümer können in der Versammlung frei entscheiden, wie sie ihre Stimme ab-
geben wollen“); OLG München, Urt. v. 14.08.2014 – 23 U 4744/13, GmbHR 2015, 84 (jeder
dürfe das ihm zustehende Stimmrecht nach Belieben ausüben; später aber aufgehoben vom
BGH, Urt. v. 12.04.2016 – II ZR 275/14, NZG 2016, 781). Aus dem Schrifttum etwa Baltzer,
Der Beschluss als rechtstechnisches Mittel organschaftlicher Funktion im Privatrecht, S. 139
(„ist der Abstimmende grundsätzlich frei“); M. Müller, ZWE 2017, 395; Bitter/Heim, Ge-
sellschaftsrecht, 5. Aufl. 2020, § 5 Rn. 91 („Gesellschafter […] können entsprechend ihrer
Auffassung und ihren Interessen abstimmen (Freiheit der Stimmausübung)“; dort auch zu
ausnahmsweise bestehenden Zustimmungspflichten).

8 Bitter/Heim, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2018, § 5 Rn. 91.
9 KG, Beschl. v. 30.11.1990 – 24W 3939/90, NJW-RR 1991, 402 (2. Leitsatz): „Aus einem

bestimmten Stimmverhalten […] können Schadensersatzansprüche […] nicht entstehen“.
10 Zu den Prinzipien „Gläubigerautonomie“ und „Mehrheitsprinzip“ etwa Preß, in:

Hamburger Kommentar InsO, 7. Aufl. 2019, § 78 Rn. 11.
11 Deshalb wird von der ganz herrschenden Meinung bis heute die geheime Abstimmung

zugelassen, um eine „unbeeinflusste persönliche Entscheidung“ zu ermöglichen, Koch, in:
Hüffer/Koch, AktG, 14. Aufl. 2020, § 108 Rn. 5, und damit eine nahezu haftungsfreie Wil-
lensbildung.

12 Unmissverständlich der BGH, Urt. v. 12.04.2016 – II ZR 275/14, NZG 2016, 781.
13 BGH, Urt. v. 14.07.2017 – V ZR 290/16, NZG 2017, 1181; BGH, Urt. v. 17.10.2014 –

V ZR 9/14, NZM 2015, 53 (Schadensersatz trifft diejenigen, die untätig geblieben sind oder
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